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Bekanntmachung  
 

der Satzung zur 15. Änderung des Bebauungsplanes  
„Stapeler/Altenberger Straße“ der Gemeinde Havixbeck  

mit Begründung 
 
 

 
 
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am 11.04.2019 die 15. Änderung des Bebauungsplanes „Stape-
ler/Altenberger Straße“ der Gemeinde Havixbeck mit Begründung als Satzung beschlossen. Ziel der 
Planung ist im Zuge der Innenverdichtung die planungsrechtlichen Grundlagen zur optimalen Ausnut-
zung der zwischen der Einmündung „Schulten Kamp“ und der Einmündung „Rabertsweg“ liegenden 
ähnlich strukturierten Grundstücke zu schaffen.  
Der Änderungsbereich ist im nachstehend dargestellten Planausschnitt umrandet dargestellt.  
 

Änderungsbereich des Bebauungsplanes „Stapeler/Altenberger Straße“    ----- 
 

 
 
 
 
Diese Satzungsänderung wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV.NRW. 2018  S. 759) und in Verbindung mit 
den §§ 1, 44 Abs. 5 und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), bekanntgemacht. 
 
Der Änderungsplan mit Begründung wird im Bauamt der Gemeinde Havixbeck, Willi-Richter-Platz 1, 
48329 Havixbeck - Zimmer 111 - während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt der o.g. Änderung und die Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise 
1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1, 2 und 3 und Abs. 4 des BauGB. Diese Rechtsvorschrif-

ten lauten 
 

Abs. 3: „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschä-
digungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fälligkeit mit 2 vom 
Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich zu ver-
zinsen.“ 

 
Abs. 4: „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

 
2. auf die Vorschriften des § 215 Abs. 1 BauGB. Diese Rechtsvorschrift lautet: 
 

Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beacht-
lich sind. 
 
3. auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung. Diese Rechtsvorschrift lautet: 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung mit Begründung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der 15. Änderungsplan zum Bebauungsplan „Stapeler/Altenberger 
Straße“ mit Begründung gem. § 7 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 10 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck 12.04.2019 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 

 
 
Böse 
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Bekanntmachung  
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 
 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für 
  

wird in der Zeit vom 06. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Rathaus, Zimmer 9, Willi-Richter-Platz 1, 48329 Havixbeck, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine/ein Wahlberechtigte/r 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. Mai 2019 

bis zum 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
Willi-Richter-Platz 1, 48329 Havixbeck, Zimmer 9, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. Mai 

2019 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er sein Wahl-
recht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Coesfeld durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlraum dieses Kreises  
oder  
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte/eingetragener Wahlberechtig-
ter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte/eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne ihr/sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unions-
bürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 5. Mai 2019 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 

 

 

X die Gemeinde  die Wahlbezirke der Gemeinde 

Havixbeck 
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b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deut-
schen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Eu-
ropawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstan-
den ist, 

c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. 
Mai 2019, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihr/ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchsta-
be a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine Wahlberechtigte/Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält die Wahlberechtigte/der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 
Wahlbrief-umschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Entgegennahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Entgegennahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
 
 
Ort, Datum 
 
Havixbeck, 15.04.2019  

 Die Gemeindebehörde 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 

 
 
Böse 
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Wahlbekanntmachung 
 
 
 
 

1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
 statt. 
 
 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde ist in folgende acht Wahlbezirke eingeteilt:  
 

 * Außenbereich IV ist ein repräsentativer Wahlbezirk 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 24.04.2019 bis 
05.05.2019 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
die/der Wahlberechtigte zu wählen hat.  

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um  14.00 Uhr im Rathaus, 
Sitzungssaal, Willi-Richter-Platz 1, 48329 Havixbeck, zusammen. 

 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-

zeichnis sie/er eingetragen ist.  
 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 

Jede Wählerin/Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
 
 
 
 

Wahlbezirk 
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums  

001 Innenbereich I DRK-Kindergarten, Am Schlautbach 44,  
48329 Havixbeck 

002 Innenbereich II Torhaus am Kirchplatz, Kirchplatz 1,  
48329 Havixbeck 

003 Innenbereich III Caritas Tagespflege im Haus der Begegnung, 
Dirkes Allee 4,  
48329 Havixbeck 

004 Innenbereich IV Kommunaler Kindergarten, Dionysiusstraße 23, 
48329 Havixbeck 

005 Außenbereich I Pfarrheim Hohenholte, Auf dem Stift 15,  
48329 Havixbeck 

006 Außenbereich II Masbecker Bolzplatzhütte, Haferlandweg 35, 
48329 Havixbeck 

007 Außenbereich III Stift Tilbeck, Tilbecker Werkstätten, Tilbeck 2, 
48329 Havixbeck 

008 Außenbereich IV * Gesamtschule, Schulstraße 5,  
48329 Havixbeck 
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Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort so-
wie jeweils die ersten 10 Bewerber/Bewerberinnen der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts 
von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die Wählerin/Der Wähler gibt ihre/seine Stimme in der Weise ab, 

 
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der Wählerin/von dem Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.  
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-

lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis Coesfeld,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Coesfeld  
 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzet-
tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem un-
terschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jede Wahlberechtigte/Jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 

ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgeset-
zes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
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Die Gemeindebehörde 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 

 
 
Böse 
 


